
Wer kann mich aufklären zwecks Wechsel in die
freiw. Krankenversicherung?
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Zitat von Seph

Danke. Genau das wollte ich auch gerade schreiben. Diese 4 von Susannea
beschriebenen Kindkranktage der Beamten stammen gerade aus der Regelung des
§616 BGB (und der zugehörigen Rechtsprechung, die die erträgliche Grenze im Moment
bei 4-5 Tagen sieht) und gelten grundsätzlich für alle Arbeitnehmer. Dass die
gesetzliche Krankenversicherung hier sogar 10 Tage einräumt, darf als Bonus
betrachtet werden und bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass sonst keine
Kindkranktage zu gewähren sind.

Die sind aber in der Regel einfach nicht vorhanden, weil viele AG den §6161 natürlich längst
ausgeschlossen haben, denn in der Regel erhalten die meisten AN ja von der KK
Kinderkrankengeld. Was übrigens nicht bedeutet, dass der AN die unbezahlte Freistellung nicht
trotzdem gewähren muss, auch wenn er §6161 ausgeschlossen hat, nur zahlen muss er sie
eben nicht.
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